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Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Wir haben folgende Angelegenheit, an der Sie beteiligt sind, zu bearbeiten: 
 
Antragstellerin: Vöcklakäserei eGen 
 
Die Antragstellerin hat unter Vorlage von Projektunterlagen, ausgearbeitet von der HIPI ZT GmbH, 
um die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung für  

a) die Ableitung der betrieblichen Abwässer von der Vöcklakäserei zur ARA Pöndorf, 

b) die Ableitung der Kühl- und Steuerwässer inkl. der aufbereiteten Brüden von der Molkeein-
dickung von der Vöcklakäserei in den Weinbach und 

c) die Ableitung der anfallenden Niederschlagswässer von Teilen des Betriebsgeländes der 
Vöcklakäserein in den Weinbach 

angesucht. 
 

In dieser Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt. 
 

 
Ort (Treffpunkt):     Gemeindeamt Pöndorf 

 

 
Datum:    22.01.2024 

 
Zeit:    13:30 Uhr 

 
Bitte kommen Sie persönlich zur Verhandlung oder entsenden Sie an Ihrer Stelle einen Bevoll-
mächtigten. Sie können auch gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zu uns kommen. 
 

www.bh-voecklabruck.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHVBWA-2023-364611/10-MP  

 
Bearbeiter/-in: Ing. Erich Mühlparzer  

Tel: (+43 7672) 702-73481 
Fax: (+43 7672) 702 2 73-399 
E-Mail: bh-vb.post@ooe.gv.at   

 
 

Vöcklabruck, 04.01.2024 
 
 

Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck 
4840 Vöcklabruck  •  Sportplatzstraße 1-3 

Gemeinde Pöndorf 
Pöndorf 5 
4891 Pöndorf 
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Bevollmächtigt können eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person oder eine 
eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Er-
werbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden. 
 
Der Bevollmächtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche Vollmacht 
ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,  

 wenn Sie sich durch einen zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person – z. B. einen 

Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftstreuhänder oder Ziviltechniker – vertreten lassen, 

 wenn Ihr Bevollmächtigter seine Vertretungsbefugnis durch seine Bürgerkarte nachweist, 

 wenn Sie sich durch uns bekannte Angehörige (§ 36a des Allgemeinen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes 1991 – AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns bekannte 

Funktionäre von Organisationen vertreten lassen und kein Zweifel an deren 

Vertretungsbefugnis besteht, 

 wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Bevollmächtigten zur Verhandlung kommen. 
 
Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verständigung mit oder veranlassen Sie, dass Ihr Bevoll-
mächtigter diese mitbringt. Hinweise auf sonst erforderliche Unterlagen finden Sie auf den nächs-
ten Seiten neben Ihrem Namen. 
 

Genaue Beschreibung des Vorhabens: 

Zu a) Die Abwässer der Vöckla-Käserei Pöndorf werden bereits seit 1993 in die Ortskanalisation 
der Gemeinde Pöndorf eingeleitet und in der ARA Pöndorf gemeinsam mit den Abwässern der 
Schlächterei Franz Maier KG und den kommunalen Abwässern vor deren Ableitung in den Wein-
bach gereinigt. Die Vöckla-Käserei ist direkt an den Investitions- und Betriebskosten der ABA 
Pöndorf beteiligt. 

Mit Bescheid Wa-10-170-2017 vom 25.10.2017 wurde die Einleitung der betrieblichen Abwässer 
der Vöckla-Käserei zuletzt wasserrechtlich bewilligt. Die Zustimmung zur Einleitung von Abwäs-
sern in das öffentliche Kanalisationssystem wurde von der Gemeinde Pöndorf zuletzt 2017 erteilt. 

Die Vöckla-Käserei wurde in den letzten Jahren ausgebaut und modernisiert sowie die Produktion 
gesteigert. Die von der Vöckla-Käserei realisierten innerbetrieblichen Maßnahmen (Konzentrateab-
leitung in einen Konzentratetank und Entsorgung dieser zu einer Biogasanlage, Molkeeindickung 
mit Brüdenaufbereitung, neue CIP-Anlage, Sensibilisierung des Betriebspersonals für das Abwas-
serthema, Schulungen, Anweisungen, etc.) brachten eine Reduzierung der Belastung der ARA 
Pöndorf, jedoch wurde bei der Vöckla-Käserei bedingt durch die Produktionssteigerungen häufig 
der Schmutzfracht-Ableitungskonsens und bei der ARA Pöndorf häufig der Schmutzfracht-Zulauf-
konsens überschritten. 

Von der ARA Pöndorf werden trotz dieser Überschreitungen der wr. bewilligten Zulaufschmutz-
frachten die wr. bewilligten Ablaufgrenzwerte immer eingehalten. Daher hat sich die Gemeinde 
Pöndorf mit der Vöckla-Käserei und der Metzgerei Meier darauf geeinigt ein Projekt zur Erlangung 
der wr. Bewilligung für eine höhere Zulaufschmutzfracht für die ARA Pöndorf zu beauftragen und 
bei der BH Vöcklabruck einzureichen, um der Vöckla-Käserei einen höheren Schmutzfracht-Ablei-
tungskonsens bewilligen zu können. 

Das Einreichprojekt „ARA Pöndorf, Konsensänderung und Anpassungen 2023“ wurde am 
24.10.2023 bei der BH Vöcklabruck zur wr. Bewilligung eingereicht. 

Zu b) Die Kühlwassermenge ist durch die Produktionssteigerung und dem damit verbundenen 

erhöhten Kühlbedarf und aufgrund der durch die Molkeeindickung nun zusätzlich anfallenden 
Brüden, die über eine RO-Anlage für die Ableitung in den Vorfluter Weinbach aufbereitet werden, 
wesentlich größer geworden. Es wird daher ein wesentlich höherer Kühlwasser-Ableitungskonsens 
beantragt. 
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Zu c) Die Oberflächenwasserableitung wurde so abgeändert, dass die Oberflächenwässer von der 

Manipulationsfläche im Bereich der Außentanks (Milch, Molke, Konzentrate, Natronlauge, Sal-
petersäure) über die Neutralisationsanalage und Ablaufmessstelle zur ARA Pöndorf abgeleitet 
werden. Die Oberflächenwasserableitungsmengen, die zum Weinbach direkt und über die Reten-
tionsanlage abgeleitet werden, haben sich gegenüber dem bisherigen Ableitungskonsens etwas 
erhöht. 

Die näheren technischen Einzelheiten, insbesondere der Trassenverlauf von Kanälen oder Leitun-
gen, die Lage der Anlage etc. sind in den zur Einsicht aufliegenden Projektsunterlagen dargestellt.   
 

Soweit nach dem Antrag fremde Privatgrundstücke für Leitungsanlagen herangezogen werden 
sollen, weisen wir auf Folgendes hin: 

Wenn der betreffende Grundeigentümer nicht ausdrücklich Einwendungen erhebt, und die Grund-
inanspruchnahme unerheblich ist, ist mit der Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung die 
Dienstbarkeit der Errichtung und des Betriebes, der Wartung und Erhaltung dieser Leitungsanla-
gen zugunsten des Antragstellers als eingeräumt anzusehen. Wir nehmen in einem solchen Fall 
an, dass die Zustimmung zur erforderlichen Grundinanspruchnahme unter der Voraussetzung der 
ordnungsgemäßen Rekultivierung betroffener Grundflächen erfolgt. Dies gilt auch für Anlage-
teile, die in diesem Verfahren neu wasserrechtlich bewilligt werden, als auch für Anlagen-
teile, welche bereits fertiggestellt sind und nachträglich wasserrechtlich bewilligt werden. 

 
Sie können in nachstehende Projektunterlagen Einsicht nehmen: 
 

Abwasser-, Kühlwasser- und Oberflächenwasserableitung 

Ort der Einsichtnahme: 

 Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3, 4840 Vöcklabruck, 
nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. Nr. 07672/702-73481) 

 Gemeindeamt Pöndorf, Pöndorf 5, 489 Pöndorf, nach telefonischer 
Terminvereinbarung (Tel. Nr. 07684/7113) 

 

Rechtsgrundlagen: 

§§ 40 - 42 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 88/2023 

§§ 9, 11 – 13, 21, 30 – 33, 98, 105 und 107 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), BGBl. Nr. 
215/1959 in der Fassung BGBl. I Nr. 73/2018 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung – abgesehen von Ihrer persönlichen Verständigung –  

 an der Amtstafel der Gemeinde Pöndorf 

 durch Verlautbarung unter der Internetadresse www.land-oberoesterreich.at 

kundgemacht wurde. 
 
Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgeführt 
oder auf Ihre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen (Ihr Vertreter 

diese versäumt). Wenn Sie aus wichtigen Gründen – z. B Krankheit, Gebrechlichkeit oder Urlaubs-
reise - nicht kommen können, teilen Sie uns dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin ver-
schieben können.  
 
Als sonst Beteiligter beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie Einwendungen gegen den Gegen-
stand der Verhandlung nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde 
bekanntgeben oder während der Verhandlung vorbringen, insoweit Ihre Parteistellung ver-
lieren. Außerhalb der Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am 
Tag vor Beginn der Verhandlung bis zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein. 
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Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, 
rechtzeitig Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des 
Versehens trifft, können Sie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an 
der Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechts-
kräftigen Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten 

dann als rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvor-
hergesehenes oder unabwendbares Ereignis darstellt. 
 

Freundliche Grüße 

Für den Bezirkshauptmann: 

 
Ing. Erich Mühlparzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3, 

4840 Vöcklabruck, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz

		2024-01-04T10:49:19+0100
	Example User




